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Gemeinde Pullach i. Isartal den 07.06.2022

Hauptamt und Personalverwaltung
Sachbearbeiter: Herr Andreas Weber

Beschlussvorlage
Abt. 1/453/2022

Gremium / Ausschuss Termin Behandlung

Gemeinderat 21.06.2022 öffentlich

Beitritt der Gemeinde Pullach i. Isartal zur Kommunalen Gemeinschaftsstelle für
Verwaltungsmanagement (KGSt)

Beschlussvorschlag:

Die Gemeinde Pullach i. Isartal beantragt die Mitgliedschaft bei der KGSt
(Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement).

Der jährliche Mitgliedsbeitrag in Höhe von derzeit 950 Euro wird bei der Haushaltstelle
0.0200.6610 veranschlagt.

Begründung:

Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement erarbeitet seit über 70 Jahren
zusammen mit kommunalen Praktikerinnen und Praktikern Empfehlungen, Konzepte und
Lösungen zu aktuellen und relevanten Fragen des kommunalen Managements sowie der
Verwaltungsmodernisierung und veröffentlichte diese in mittlerweile über 1.000 Publikationen.

Mitglieder können die Ergebnisse jederzeit im Portal der KGSt abrufen. Für Nichtmitglieder ist dies
nur eingeschränkt (bzw. mit hohen Kosten im vierstelligen Eurobereich je Publikation) möglich.

Daneben existieren ein kommunales Netzwerk für den Interkommunalen Erfahrungsaustausch,
eine Best-Practice-Datenbank, eine Mitgliederberatung sowie weitere Leistungen. Einzelheiten
sind auf der Website unter https://www.kgst.de/ueber-uns aufgeführt.
Der Mitgliedsbeitrag für die Gemeinde Pullach würde jährlich 950 Euro betragen.

Aktuell besteht im Rathaus besonderes Interesse an Informationen bzw. Veröffentlichungen der
KGSt zu Digitalthemen. Aber auch von anderen Stellen in der Gemeindeverwaltung ist zu
erwarten, dass das vielseitige Portal nach Zugangseröffnung genutzt wird.

Im Landkreis München sind neben dem Landkreis selbst bereits zehn Gemeinden Mitglied in der
KGSt.

Nach § 2 Nr. 27 GeschO ist der Gemeinderat zuständig für die Mitgliedschaft der Gemeinde bei
Verbänden, Vereinen, Gruppen, Berufs- und Standesorganisationen usw. unter Festsetzung des
Jahresbeitrages.
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Dr. Andreas Most
Zweiter Bürgermeister


